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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für Coachingleistungen im Rahmen der  

Maßnahmen nach § 45 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1-5 des 
SGB III 

 
- Fassung vom 1. Januar 2017 - 

 
1. Vertragsgestaltung 
 
1.1 Die Vereinbarungen zur vertraglichen Ausgestaltung zwischen Auftrag-

geber und dem Coaching- und Trainingsunternehmen 
IFNV GmbH ( im Folgenden    IFNV )  über die beiderseitig zu erbrin-

genden Leistungen sowie Änderungen und/oder Ergänzungen bedürfen 
der Schriftform. 

 
2. Leistungen 
 
2.1 IFNV erbringt die Dienstleistungen durch autorisierte Partner, durch 

Angestellte und/oder durch freie Mitarbeiter. 
 

2.2 Umfang, Form, Thematik sowie Ziele der Coachingleistungen werden in 
der jeweiligen Vereinbarung zwischen Auftraggeber und dem Unter-
nehmen IFNV bzw. in der Maßnahmenzertifizierung bei Leistungen 
nach § 45 festgelegt 

 
2.3 Die IFNV -Trainer/Coaches erbringen Leistungen insbesondere in 

Form von Trainingsseminaren und Coachings. 
 
 
3. Honorare und Kosten  
 
3.1 Das erste Kontaktgespräch durch den Trainer/ Coach ist unentgeltlich. 
 
3.2 Die Stundensätze für unsere Coachingleistungen sind in der jeweiligen 

Maßnahmezertifizierung festgehalten. Der Stundenpreis wird je ange-
fangene halbe Stunde für direktes Kundencoaching, interne Fallbespre-
chungen, Analysen, Coachingvorbereitungen, Dokumentationstätigkei-
ten  und sonstige Aufgaben, die im Coaching-Prozess notwendig und für 
den Erfolg der Maßnahme förderlich sind, berechnet. 

 
3.3 Reise- und Aufenthaltskosten werden nicht gesondert berechnet. 
 
3.4 Alle Leistungen nach $ 45 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1-5 SGB III sind 

gemäß § 4 Nr. 21 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb USTG von der Um-
satzsteuer befreit. 

 
3.5 Die vereinbarten Honorare für Coachingleistungen, Trainings sowie be-

reits entstandene Kosten werden - wenn nicht anders vereinbart – am 
Ende des Monats der Dienstleistung in Rechnung gestellt und sind so-
fort fällig.  
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3.6 Aufrechnung- und Zurückbehaltungsrechte gegenüber fälligen Zah-
lungsansprüchen sind ausgeschlossen.  

 
4. Sicherung der Leistungen 
 
4.1 Der Auftraggeber anerkennt das Urheberrecht des Trainers/Coaches an 

den von diesem erstellten Werken (Trainings- und Coachingunterlagen) 
an.  

4.2 Das IFNV beauftragt ausschließlich Coaches mit den in der Maßnahme-
zertifizierung definierten Qualifikationen.  
  

4.3 Das IFNV und der ausführende Trainer/Coach verpflichten sich zur Ge-

heimhaltung sämtlicher relevanter Vorgänge, die ihm durch die Zusam-
menarbeit mit dem Auftraggeber bekanntgeworden sind, auch nach Be-
endigung des Auftrages. 

 
4.4 Kann ein Termin zur Erbringung der Leistung durch den Trainer/Coach 

wegen höherer Gewalt, Krankheit, Unfall oder sonstigen vom Trai-
ner/Coach nicht zu vertretenden Umständen nicht eingehalten werden,  
ist IFNV unter Ausschluss jeglicher Schadenersatzpflichten berechtigt, 

die Dienstleistungen an einem neu zu vereinbarenden Termin nachzu-
holen, oder einen anderen kompetenten Trainer/Coach mit der Auf-
tragserfüllung zu betrauen. 

 
4.5 Kann ein Termin vom Kunden des Auftraggebers nicht wahrgenommen 

werden und erfolgt die Absage weniger als 24 Stunden vor dem verein-
barten Termin, ist das IFNV berechtigt die kalkulierte und für den Kun-
den fest eingeplante Zeit in Rechnung zu stellen. 

 
5. Allgemeine Bestimmungen 
 
5.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der 
Bedingungen im Übrigen nicht berührt. Die Parteien werden die Bedin-
gungen alsdann mit einer wirksamen Ersatzregelung durchführen, die 
dem mit der weggefallenen Bestimmung verfolgten Zweck am nächsten 
kommt. 

 
5,2 Für diese Bedingungen und seine Durchführung gilt ausschließlich  
deutsches Recht. 
 
5.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche aus dem Vertrag zwi-

schen Auftraggeber und der Firma IFNV oder aus diesen Geschäftsbe-

dingungen ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz der Firma. IFNV Dies 

gilt ebenfalls, falls a) der Auftraggeber keinen allgemeinen Gerichtsstand 
im Inland hat oder b) der Auftraggeber nach Vertragsabschluß seinen 
Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich der Zi-
vilprozeßordnung verlegt oder sein Sitz oder gewöhnlicher Aufenthalts-
ort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 

 
Burgwedel, den 01 Januar 2017 
 

IFNV GmbH Fuhrbergerstraße 3 30938 Burgwedel 


